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Anlage zur Satzung des Fördervereins Schloss Schönfeld 1996 e.V. 

 

 

 

Beitragsordnung: 
 

beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 09.11.2004: 

 

Die nachfolgend aufgeführten Beitragssätze gelten pro Kalenderjahr: 

 

1. Natürliche Personen ohne Ermäßigung       60,00 € 

 

2. Natürliche Personen mit Ermäßigung       30,00 € 

(Schüler, Studenten, Lehrlinge, Arbeitslose) 

 

3. juristische Personen mindestens 

(Betriebe, Unternehmen, Geschäfte, Institutionen, Behörden)          120,00 € 

 

4. Fördernde Mitglieder mindestens                 240,00 € 

 

5. Der Jahresbeitrag ist bis 31. März des laufenden Jahres zu entrichten. 

 

 

 

Geschäftsstelle des Fördervereins:   Konto des Fördervereins 

Straße der Jugend 1     Sparkasse Meißen 

01561 Schönfeld     Bankleitzahl:  850 550 00 

Tel.: 03 52 48 / 20 360    Konto – Nr.:        304 640 10 00 

   

 


